
VertalYensvermerke: 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ·1'f. .. O.�, .@� cf,e Aufstetlung des Eigenständigen 
Grünordnungsplanes beschlossen. Der Besctiuss ist am .?..�. /).$..-. Z� im An1sblatt für die Gemeinde Stahnsdorf 

•• • bekannt gemacht w:irden. 
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•• ·; Raurrordnuig zuständige Stetle ist mit Schreiben vom /l..7PS. Z'<'.<1:1. beteil igt wxden. 
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/1 Bürgenreister " .:-

ae f;lil�eit� Beteiligung der ätenttichkeit gerra, § 3 (1) BauG8 fand in der Zeit vom 25.,.0, Ze1.e bis einschließlich 
12 QZ.Z.9:-1.Q statt. Oe öffentliche htsle<JUll9 ist mit dem Hinv.eis, dass ArTegungen w.mrend der Auslegungsfrist von 
jedoonann schriftlich oder zur l\ledersctvift vorgebracht V\efden können, ortsüblich im An1sblatt für de Gemeinde 
Stahnsdorf am 3ed]:Zo..Q:J bekannt germcht w:irden. Die frlihzeitige Beteiligllf!9 c1er Behörden und sonstigen Trägem 
öffentl icher Belange gerräß § 4 (1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom .Qf{ .. 1.0,.Z.Qd ()_ Sie vwrden zur Äußerung auch 
im • auf den erfcrderiichen Urlang und Detai!Hen11gsgrad der Unv.eltprüfung

�

ach § 2 (4) uG8 aufgefordert. 
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[);Äßwig· ng der vorgebrachten Anregungen und Hinwlise aus der frühzeitigen Beteifigung der äfentlichkeit SCMie der 
Steth.tl]l_nahrren der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Sitzung der Gerreindevertretung 
am„0.':J.0.t.?.Q-10 
��� •• den //'S. C--.?.Zt},1,1 
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·Der·��� des Eigenständ$ Gninordnungsplanes in der Fass1.11g ]M.li .!Q.1(l „ SCMie die Begriindung haben in 
der Zeit vom-1.1,1.Q..,?<?.. .. .'q. bis einschließlich 1e .. 11„ZQ:-.t<i.. in der Gemeinde Stahnsdorf. Fachbereich Bau 
V\ährend der Oenststunden öffentlich au&ßlegen. lle öffentliche Auslegung ist nit dem 1-inv-.eis, dass Anregungen 
V\ährend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niede=luift vcrgebracht werden können, 01tsüblich am 
.3.C.O.i.lP..0.� im An1sblatt für cf,e Gemeinde §_tahnsdorf bekannt gemicht w:irden. Cie Bel-.örden und sonstigen Träger 
äff • 1er Belange sind nit Schreiben vom .0.'t,.112., .l.!?1.v. .. Zll' Abgabe einer Stetlungnahrre aufgefordert w:>rden. 
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ng der äfentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vwrde die Begründung 
gen Grünordnungsplanes ergänzt. Da die Qunclz� der Planung durch dese Änderung nicht berührt .. ß § 4a Abs. 3 Satz 4 rril Schreiben vom.2.7,.1fl.2010eine eingeschränkte Beteiligung durchgeführt. 
-1s.oc. zo,11
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� Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.,0.'Z,.Zg11. die Almägung der vorgebrachten Anregungen aus der 
ei�gung der äfentlichkeit SOllie cf,e SteßtJl91lahrren der Behörden 1md _sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 

Entmrf des Eigenständigen GrürlQL.dnur>JS!,ll� in der Fassung .Jv./!. . .  2010 gebtlligt und den Eigenständigen 
Grünordnungsplan in der Fassung W,l,{.�.�«:./q:�Oa1s Satzung beschlossen. Die Begründung w.irde nit gleichem 
��lligt. 
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.. rdnungsplan, bestehend aus der Planzeichnung llld der Begründung v.ird hiermit ausgefertigt . 
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Oe Rechtskraft des Eigenständigen Grünordnungsplanes SCMie die Stelle, bei der der Plan auf Ceuer V\älYend der 
�enstst� von jedermann eingesehen Vlefden kam und über den lnhatt Auskunft zu emalten ist, sind am 
Zf,.f/2 ,,?.C,11:1. im An1sblatt für die Gerreinde StahnsdOlf ortsüblich bekannt gerraoht 'Mlrden. In der Bekanntmach1.11g 
ist auf die Geltendmachung der Venetzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der AJ:Mijgung SCMie 
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Pbs. 2 BauG6) und V\etler auf Fäßigkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 

'llge\",iesen 'Mlrden. Dje Satzung ist am Zf L0.2. :i.attA. in Kratt getreten. 
o,1. 03. lOA,1 
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GEMEINDE STAHNSDORF 
GRÜNORDNUNSGPLAN "BEETHOVENWÄLDCHEN" als Satzung für das Gebiet zwischen

Potsdamer Allee, Beethovenstraße, Tschaikowskystraße und beidseitig der Friedensal
°
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Planzeichnung 
1484/1 

L._ ___________________ -,,:_�_i._.J-J.l!.. ___________ _,__ ______ _,__ ________ -1, 
Textliche Festsetzungen 
1. Zweckbestimmung von Flächen (§7 (3\ Nr. 1. 2. 6, 9 BbqNatSchG\: 
Die als Wald dargesteltte Fläche dient der Erhaltung und Entwicklung naturnaher 
Laubmischwälder. 

2. Waldsp ielplatz (§7 /3\ Nr. 7 BbgNatSchG) 
Auf der dafür vorgesehenen Fläche ist ein Waldspielplatz mit geeigneten und 
sicheren sowie waldtypischen Spielgeräten zu errichten. 

3. Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen (§7 (3) Nr. 8 BbgNatSchG): 
Auf dem Flu rstü ck 1193 sind am nördl ichen und südlichen Rand des 
Waldspielplatzes standort typische Gehölze anzupflanzen und zu erhalten. Dabei 
sind Gehölze aus dem Erlass des MULV. (Amtsblatt Bbg. Nr.46, 19.Nov.2008) zu 
verwenden. 

4. Verbote (§7 /3) und§ 73 /2\ Nr. 2 BbgNatSchG i. V. m. § 3 /2) BbgKVerf\: 
Es ist untersagt, in den Waldbestand Gartenabfälle jeglicher Art oder andere 
Abfälle einzubringen. 

Es ist untersagt außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen Fahrzeuge aller 
Art abzustellen. 
Zuwiderhandlungen werden als Bußgeldtatbestände geahndet. 

Hinweis: 
Die im Zuge des allgemeinen Betretungs- und Aneignungsrechts gern. § 15 
LWaldG Brandenburg entstandenen Waldwege im P langebiet sollen erhalten 
und benutzbar bleiben. Der'§ 18 LWaldG Brandenburg zum Sperren von Wald 
ist zu beachten. 

Zeichnerische Festsetzungen 

Zweckbestimmung Laubmischwald 
(§7 Abs. 3 Nr. 1, 2, 6, 9 BbgNatSchG) 

Waldspielplatz (§7 Abs. 3 Nr. 7 BbgNatSchG) 

□ 
Grenze des räumlichen Geltun gsbereichs 

Nachrichtliche Übernahmen 

öffentlich gewidmete Verkehrsfläche 
(§ 48 Abs. 7 i.V.m. § 6 BbgStrG) 

sonstige Darstellungen 

D Gebäudebestand EI Zaun 

@ Grenzpunkte / Flurstücksgrenzen 

□
Unbefestigte Feld- und Waldpfade (gern. § 15 LWaldG Bbg. 
öffentlich nutzbar) 

Plangrundlage: Vermessungsplan Büro Buschmeyer vom 14.09.2009 
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hält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und v-.eist die planungsrelevanten baulichen 
d Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrecl11ichen Bestandteile 
ragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Ö!lichkeit ist einwandfrei rröglich. 
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